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Leitsatz: 

Einem 31-jährigen syrischen Reservisten (Sunnit) droht im Falle der Rückkehr in die Ara-

bische Republik Syrien über den Flughafen Damaskus von den staatlichen Sicherheits-

kräften in Anknüpfung an eine ihm wegen der Ausreise trotz Militärdienstpflichtigkeit (un-

terstellte) oppositionelle Gesinnung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter.  

 

Hinweise: 

In dieser Entscheidung zur Frage des Anspruchs auf Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft für Syrer befasst sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) mit der 

Personengruppe der Männer im wehrdienstpflichtigen Alter (18 – 42 Jahre).  

 

1. Der BayVGH kommt zu dem Ergebnis, dass der Kläger, der zu dieser Personengruppe 

gehört, zwar nicht vorverfolgt aus Syrien ausgereist ist und ein Nachfluchtgrund nicht 

schon deshalb besteht, weil er aus Syrien ausgereist, in der Bundesrepublik Deutsch-

land Asyl beantragt und sich seitdem hier aufgehalten hat. Eine begründete Furcht vor 

Verfolgung, die zu einem Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft führt 

(und nicht nur wie der Umstand, dass in Syrien Bürgerkrieg herrscht, zur Gewährung 

subsidiären Schutzes) bestehe jedoch deshalb, weil sich der Kläger als Reservist der 

syrischen Armee durch seinen Auslandsaufenthalt dem Militärdienst entzogen habe. 

Nach Auswertung der beigezogenen Erkenntnismittel (die vom Auswärtigen Amt, der 

Schweizerischen Flüchtlingshilfe, dem UNHCR, der kanadischen Einwanderungs- und 

Flüchtlingsbehörde „Immigration and Refugee Board of Canada“ und Amnesty Interna-

tional stammen) sei davon auszugehen, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr nach 

Syrien über den Flughafen Damaskus oder eine andere staatlich kontrollierte Stelle im 

Rahmen einer strengen Einreisekontrolle durch Geheimdienste über seinen Auslands-

aufenthalt und den Grund seiner Abschiebung befragt werde. Dabei werde überprüft, ob 

er seinen Wehrdienst abgeleistet habe. Zu den Umständen und Folgen dieser Überprü-

fung ergebe die Auskunftslage auch zum System der allgemeinen Wehrpflicht in Syrien, 

dass für wehrdienstpflichtige Männer Reisebeschränkungen bestehen, bei deren Um-

gehung durch Flucht ins Ausland im Falle der Wiedereinreise mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit eine menschenrechtswidrige Behandlung drohe, weil ausreisenden 

Wehrpflichtigen eine illoyale, oppositionelle Gesinnung unterstellt werde. Um seiner 

Kriegsziele willen – unter Fortbestehen der Machtarchitektur die Wiedererrichtung eines 

Herrschaftsmonopols auf dem Territorium der Syrischen Arabischen Republik in den 



Grenzen von 2011 – habe das syrische Regime Zehntausende Tote unter der Zivilbe-

völkerung ebenso wie massive eigene Verluste (von Soldaten) in Kauf genommen.  

 

2. Nicht für ausschlaggebend hält der BayVGH in dieser Situation, dass der syrische Staat 

durch innerstaatliche Stellen und Auslandsvertretungen seit April 2015 wieder vermehrt 

syrische Reisepässe ausstellt. Das Gericht erklärt das mit dem Finanzbedarf Syriens 

(ein Pass koste innerhalb Syriens 40 USD, außerhalb 400 USD) und legt dem nicht die 

Bedeutung bei, dass so die Ausreise wehrdienstpflichtiger Männer einschließlich Re-

servisten geduldet werde. 

 

3. Anders als der BayVGH entschieden in den Fällen von Syrern im wehrdienstpflichtigen 

Alter das OVG Koblenz mit Urteil vom 16.12.2016, Az. 1 A 10922/16, für einen Mann 

aus der Provinz Homs, sowie das OVG Saarland mit Urteil vom 02.02.2017, Az. 2 A 

515/16. Das OVG Koblenz stützt sich zur Begründung seiner abweichenden Ansicht 

insbesondere auf eine Generalamnestie für Deserteure und Wehrdienstverweigerer des 

syrischen Präsidenten Assad von Juli 2015, von der „Zeit online“ berichtete, sowie das 

erkennbar erhebliche Mobilisierungsinteresse der syrischen Armee und den hohen An-

teil von Männern im Allgemeinen und junger Männer im Besonderen unter den insge-

samt fast 5 Millionen syrischen Flüchtlingen. Eine Nichtzulassungsbeschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht gegen das Urteil des BayVGH wird deshalb vom Bundesamt 

und von der Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses erwo-

gen.  

 

4. In anderen Urteilen vom 12.12.2016 (Az. 21 B 16.30338 und Az. 21 B 16.30364) be-

fasst sich der BayVGH mit dem Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

für alleinstehende Frauen arabischer Volkszugehörigkeit und sunnitischer Religion aus 

Damaskus (ebenfalls als „Wichtige neue Entscheidungen“ veröffentlicht) sowie im Urteil 

vom 12.12.2016, Az. 21 B 16.30371, mit dem Fall eines 19-jährigen Syrers, der als ein-

ziger Sohn seiner Familie vom Militärdienst in Syrien befreit ist (auch als "Wichtige neue 

Entscheidung" veröffentlicht).  

 

Kaiser 
Oberlandesanwältin 

  



21 B 16.30372 

RO 11 K 16.31104 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

***** ********* (***. **.**.****), 

******** ***. *, ***** ***** ** ****, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* **** & ********, 

************. **, ***** **********, 

 

gegen 

 

Bundesrepublik Deutschland, 

 

vertreten durch: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Referat Prozessführung, 

Frankenstr. 210, 90461 Nürnberg, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 

wegen 

 

Verfahrens nach dem AsylG (Syrien); 

hier: Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 2. August 2016, 



 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 21. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Wünschmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Klinke, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Hess 

 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. Dezember 2016  

                                                       am 12. Dezember 2016 

 

 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 

 I. Die Berufung wird zurückgewiesen. 

 

 II. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

 

 III. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 110 v.H. des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreck-

bar. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Tatbestand: 

 

1. Die Beteiligten streiten darüber, ob der Kläger von der Beklagten über den ihm zu-

gestandenen subsidiären Schutz hinaus die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

beanspruchen kann. 

 

Der Kläger ist ein am *** **** 1985 in Damaskus geborener Staatsangehöriger der 

Arabischen Republik Syrien arabischer Volkszugehörigkeit muslimischen Glaubens 

(Sunnit). Er reiste seinen Angaben zufolge am 20. Dezember 2015 auf dem Landweg 

in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 31. März 2016 einen Asylan-

trag. 

 

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundes-
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amt) am 20. Mai 2016 äußerte er sich im Wesentlichen wie folgt: 

 

Bis zu seiner Ausreise aus Syrien am 30. November 2015 habe er in Damaskus, 

********, gelebt. Seine Ehefrau und sein Kind seien noch in Damaskus. Beide habe er 

aus finanziellen Gründen und aus Angst wegen der Gefährlichkeit der Reise nicht 

mitgebracht. Wehrdienst habe er vom 1. März 2004 bis zum 1. April 2006 geleistet. 

Er sei Gefreiter in nicht spezieller Funktion gewesen. Er sei auch nicht Mitglied einer 

nicht staatlichen bewaffneten Gruppierung gewesen oder in einer sonstigen politi-

schen Organisation. Augenzeuge oder Opfer von Kriegsverbrechen, Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit oder von Übergriffen (Folter, Vergewaltigungen oder anderen 

Misshandlungen) durch kämpfende Einheiten auf die Zivilbevölkerung sei er nicht 

gewesen. Er habe auf seinem Weg nach Deutschland und in Deutschland weder 

Kenntnis von Personen erlangt, die er als Unterstützer oder Mitglieder von extre-

mistischen oder terroristischen Organisationen eingeschätzt habe, noch von Per-

sonen, von denen er habe annehmen müssen, dass sie für einen Nachrichtendienst 

arbeiten. Er habe rechtzeitig seine Ausreise aus Syrien geplant, weil es zu dieser Zeit 

eine große Welle von Einberufungen zum Militärdienst gegeben habe. Das habe er 

vermeiden wollen. Zum Zeitpunkt der Ausreise habe er noch keine Einberufung er-

halten gehabt. Ob jetzt eine Einberufung vorliege, wisse er nicht. Er kenne auch nie-

manden aus seinem Bekannten- und Freundeskreis, der dann einberufen worden 

sei, weil viele rechtzeitig vorzeitig ausgereist seien. Vor der Ausreise sei er außer der 

allgemeinen Lage, z. B. ständige Bombenanschläge, nicht persönlich bedroht ge-

wesen. Bei einer Rückkehr nach Syrien habe er Angst verhaftet zu werden und zum 

Militärdienst zu müssen. Die allgemeine Sicherheitslage in Syrien sei schlecht. Dies 

treffe auch insbesondere auf seine Frau und sein Kind zu.  

 

Das Bundesamt erkannte den Kläger mit Bescheid vom 6. Juni 2016 als subsidiär 

Schutzberechtigten an und lehnte den Asylantrag im Übrigen ab. 

 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat die Beklagte mit Urteil vom 2. August 2016 

verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 Abs. 1 AsylG zuzuer-

kennen. Zur Begründung führte es u.a. aus: Der syrische Staat betrachte gegen-

wärtig das Stellen eines Asylantrags im Zusammenhang mit einer (illegalen) Ausreise 

und dem entsprechenden Aufenthalt im westlichen Ausland als Anknüpfung und 

Ausdruck einer politisch missliebigen Gesinnung und damit als Kritik am herrschen-

den System, die das Gebot der Loyalität ihm gegenüber verletze. Ein solches Ver-

halten werde – ungeachtet einer tatsächlichen oppositionellen Haltung des Einzelnen 

– vom syrischen Staat generell und unterschiedslos als Ausdruck regimefeindlicher 

Gesinnung aufgefasst. Zumindest Rückkehrer aus dem westlichen Ausland und da-
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mit auch aus Deutschland hätten in der Regel mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in 

Anknüpfung an ihre tatsächliche oder wohl zumeist nur vermutete politische Über-

zeugung mit Verfolgungsmaßnahmen im Sinn des § 3a AsylG zu rechnen.  

 

2. Die Beklagte begründet die vom Senat mit Beschluss vom 22. September 2016 

zugelassene Berufung wie folgt:  

 

Es begegne Zweifeln, die Verfolgungsgefahr zumeist aus einem allgemeinen „Ab-

schöpfungsinteresse“ hinsichtlich Erkenntnissen zur Exilopposition ableiten zu wol-

len. Die insoweit geschilderten Referenzfälle hätten Personen betroffen, bei denen 

zuvor ein individualisierter Verdacht bestanden habe. Gegen die Annahme einer Re-

gimegegnerschaft jedes Rückkehrers spreche die sehr hohe Zahl der Flüchtlinge. 

Der syrische Staat dürfte weder Veranlassung noch Ressourcen haben, gegen jeden 

Rückkehrer vorzugehen. Auch die hohe Anzahl an ausgegebenen syrischen Reise-

pässen spreche dagegen, dass jedem Rückkehrer unbesehen eine regimefeindliche 

Gesinnung unterstellt werde. Die Maßnahmen im Rahmen der Einreisekontrollen 

seien nicht systematisch, sondern willkürlich. Das erfülle nicht den Maßstab der be-

achtlichen Wahrscheinlichkeit. Eine unklare Tatsachensituation verlange im Rahmen 

der gebotenen Prognoseentscheidung tendenziell eine zurückhaltende Beurteilung. 

Für den Kläger als Reservisten bestehe zwar bei einer Rückkehr die Gefahr Militär-

dienst leisten zu müssen, allerdings sei noch keine Konkretisierung eingetreten etwa 

durch einen Einberufungsbefehl. Die abstrakte Möglichkeit, Militärdienst leisten zu 

müssen, werde nicht als hinreichend risikoerhöhend betrachtet. Eine Verfolgungs-

handlung im Sinne des § 3a Abs. 2 Nr. 5 AsylG sei mangels Anhaltspunkt für eine 

individuelle Verantwortung bezüglich etwaiger Kriegsverbrechen oder Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit nicht erkennbar. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

in Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 2. August 

2016 die Klage abzuweisen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Der syrische Staat werde die Flucht eines wehrdienstfähigen Mannes als Ausdruck 

der Gegnerschaft betrachten. Bei einer Rückkehr nach Syrien drohe dem Kläger da-

her politische Verfolgung. Es sei auch eine Verfolgungshandlung nach § 3a Abs. 2 
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Nr. 5 AsylG gegeben. Der Kläger wäre im Falle der Einziehung zum Militärdienst ge-

zwungen, an Kriegsverbrechen der syrischen Armee teilzunehmen. 

 

Die Landesanwaltschaft Bayern äußert sich als Vertreterin des öffentlichen Inte-

resses insbesondere wie folgt: 

 

Die erforderliche Verknüpfung zwischen schädigender Handlung und Verfolgungs-

grund sei beim Kläger nicht gegeben. Die Annahme, dass aus dem westlichen Aus-

land zurückkehrende Syrer bei der in diesem Fall obligatorischen Befragung von den 

syrischen Sicherheitskräften allein wegen der Ausreise aus Syrien, der Asylantrag-

stellung und des Aufenthalts in Deutschland als Oppositionelle betrachtet würden, sei 

wenig plausibel und letztlich lebensfremd.  

 

3. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichts- 

und Behördenakten sowie auf die zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Er-

kenntnisquellen verwiesen. Wegen des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird 

auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Berufung der Beklagten ist nicht begründet. 

 

Der Kläger hat in dem für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen 

Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) einen An-

spruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4, Abs. 1, AsylG 

(§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Das Verwaltungsgericht hat die Beklagte im Ergebnis 

zu Recht verpflichtet, dem Kläger – ungeachtet des ihm mit Bescheid vom 6. Juni 

2016 zugesprochenen subsidiären Schutzes (§ 4 AsylG) – die Flüchtlingseigenschaft 

gemäß § 3 Abs. 1 AsylG zuzuerkennen.  

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist ein Ausländer – soweit hier von Interesse – Flüchtling im 

Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(BGBl. 1953 II S. 560 – Genfer Flüchtlingskonvention), wenn er sich aus begründeter 

Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Über-

zeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des 

Landes (Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen 

Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in An-
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spruch nehmen will. Dem nicht vorverfolgt ausgereisten Kläger droht bei einer (recht-

lich hypothetisch unterstellten) Rückkehr nach Syrien nach der Überzeugung des 

Senats mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung. 

 

1.   Der Kläger ist nicht vorverfolgt aus Syrien ausgereist. Umstände, aus denen sich 

eine bereits erlittene oder im Zeitpunkt der Ausreise unmittelbar drohende Verfolgung 

durch den syrischen Staat oder sonstige Akteure im Sinne des § 3c Nr. 2 und 3 

AsylG ergeben, hat der Kläger nicht substantiiert geltend gemacht. Soweit der Kläger 

in der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren einen Vorfall genannt hat, der 

sich etwa einen Monat vor Ausreise ereignet haben soll, ist weder eine Anknüpfung 

der Maßnahme an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Merkmal noch die erforderliche 

asylerhebliche Intensität vorhanden. 

 

2.   Eine begründete Furcht vor Verfolgung ergibt sich aber aus den Ereignissen, die 

eingetreten sind, nachdem der Kläger Syrien verlassen hat (sog. Nachfluchtgründe 

(§ 28 Abs. 1a AsylG).  

 

Ein solcher Nachfluchtgrund besteht entgegen der Auffassung des Verwaltungs-

gerichts nicht deshalb, weil der Kläger aus Syrien ausgereist ist, in der Bundes-

republik Deutschland Asyl beantragt und sich seitdem hier aufgehalten hat. Diese 

Umstände allein rechtfertigen nicht die begründete Furcht, dass syrische staatliche 

Stellen den Kläger bei einer Rückkehr nach Syrien als Oppositionellen betrachten 

und ihn deshalb wegen einer ihm unterstellten politischen Überzeugung verfolgen 

(vgl. Urteile des Senats vom 12. Dezember 2016 – 21 B 16.30338 und 16.30364, 

16.30371 – juris).  

 

Eine begründete Furcht vor Verfolgung besteht zur Überzeugung des Senats des-

halb, weil sich der Kläger als Reservist durch seinen Auslandsaufenthalt dem Militär-

dienst entzogen hat.  

 

Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn 

dem Kläger bei verständiger (objektiver) Würdigung der gesamten Umstände seines 

Falles mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, so dass ihm nicht zuzu-

muten ist, in den Herkunftsstaat zurückzukehren. Die „verständige Würdigung aller 

Umstände" hat dabei eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit künftiger Ge-

schehensabläufe zum Inhalt. Im Rahmen dieser Prognose ist eine "qualifizierende" 

Betrachtungsweise im Sinne einer Gewichtung und Abwägung aller festgestellten 

Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Es ist maßgebend, ob in Anbetracht die-

ser Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Menschen in der Lage 
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des Klägers Furcht vor Verfolgung hervorgerufen werden kann. Eine in diesem Sinne 

begründete Furcht vor einem Ereignis kann deshalb auch dann vorliegen, wenn auf-

grund einer "quantitativen" Betrachtungsweise weniger als 50 v.H. Wahrscheinlich-

keit für dessen Eintritt besteht. Beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung ist 

deshalb dann anzunehmen, wenn bei der im Rahmen der Prognose vorzunehmen-

den zusammenfassenden Bewertung des zur Prüfung gestellten Lebenssachverhalts 

die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und 

deswegen gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Maß-

gebend ist in dieser Hinsicht damit letztlich der Gesichtspunkt der Zumutbarkeit. Ent-

scheidend ist, ob aus der Sicht eines besonnenen und vernünftig denkenden Men-

schen in der Lage des Klägers nach Abwägung aller bekannten Umstände eine (hy-

pothetische) Rückkehr in den Herkunftsstaat als unzumutbar erscheint. Ergeben die 

Gesamtumstände des Falles die "reale Möglichkeit" einer politischen Verfolgung, 

wird auch ein verständiger Mensch das Risiko einer Rückkehr in den Heimatstaat 

nicht auf sich nehmen. Ein verständiger Betrachter wird bei der Abwägung aller Um-

stände daneben auch die besondere Schwere des befürchteten Eingriffs in einem 

gewissen Umfang in seine Betrachtung einbeziehen (vgl. BVerwG, EuGH-Vorlage v. 

7.2.2008 - 10 C 33.07 – juris Rn. 37 und zu Art. 16a GG U.v. 5.11.1991 – 9 C 

118/90 – juris Rn. 17). 

 

Nach diesem Maßstab und der Erkenntnislage im Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung ist es zur Überzeugung des Senats beachtlich wahrscheinlich, dass dem 

Kläger bei einer Einreise über den Flughafen Damaskus oder eine andere staatliche 

Kontrollstelle menschenrechtswidrige Maßnahmen drohen, insbesondere Folter als 

schwerwiegende Verletzung eines notstandsfesten grundlegenden Menschenrechts 

(§ 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylG, Art. 15 Abs. 2, Art. 3 EMRK). Aufgrund des Umstands, dass 

die syrischen Machthaber um des Erhalts ihrer infolge der militärischen Aus-

einandersetzung bedrohten Herrschaft willen mit äußerster Härte gegen tatsächliche 

und vermeintliche Oppositionelle vorgehen, ist beachtlich wahrscheinlich, dass die 

syrischen Sicherheitsbehörden den Kläger, der sich als Reservist durch seinen Aus-

landsaufenthalt dem Militärdienst entzogen hat, bei Rückkehr in Anknüpfung an 

flüchtlingsrelevante Persönlichkeitsmerkmale, nämlich eine ihm wegen Verweigerung 

des Militärdienstes unterstellte regimefeindliche Gesinnung als Oppositionellen be-

handeln (vgl. allgemein dazu BVerfG, B.v. 10.7.1989 – 2 BvR 502/86 – BVerfGE 80, 

315/335; BVerwG, U.v. 19.1.2009 – 10 C 52.07 – juris Rn. 24).  

 

Diese Beurteilung beruht auf einer zusammenfassenden Bewertung des zur Prüfung 

gestellten Lebenssachverhalts (2.3) unter Einbeziehung der Umstände, die das Herr-

schaftssystem des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad charakterisieren (2.1) und 
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der übrigen für die Prognoseentscheidung erheblichen Tatsachen (2.2).  

 

2.1  Eine Auswertung der in beiden Rechtszügen beigezogenen Erkenntnismittel 

zeigt, dass das Herrschaftssystem des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad durch 

den seit dem Jahr 2011 anhaltenden militärischen Kampf gegen verschiedene feind-

liche Organisationen und infolge internationaler Sanktionen militärisch sowie wirt-

schaftlich zunehmend unter Druck geraten ist. Der syrische Staat setzt deshalb alles 

daran, seine Macht zu erhalten und geht in seinem Einflussgebiet ohne Achtung der 

Menschenrechte gegen tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner (Oppositio-

nelle) mit größter Brutalität und Rücksichtslosigkeit vor.  

 

Zu den Zielen der syrischen Regierung führt Gerlach in „Was in Syrien geschieht - 

Essay“ vom 19. Februar 2016 (http://www.bpb.de/apuz/221168/was-in-syrien-ge-

schieht?p=all) aus: 

 

„Das erklärte Ziel des syrischen Regimes, das sich für den rechtmäßigen 

Vertreter des Staates hält, ist die Wiedererrichtung eines Herrschafts-

monopols auf dem gesamten Territorium der Syrischen Arabischen Republik, 

also gewissermaßen in den Grenzen von 2011. … Wichtiger noch: das Fort-

bestehen der Machtarchitektur ohne einschneidende Veränderung, die in ei-

ner Entmachtung des Präsidenten Assad oder in der Auflösung jenes Macht-

komplexes der drei um den Präsidenten gruppierten Clans Assad, Makhlouf 

und Shalish bestehen könnte. Diesen Kriegszielen ordnete das Regime in 

den vergangenen fünf Jahren alle anderen Sekundärziele unter – und zu ih-

rer Verteidigung nahm es nicht nur zehntausende Tote unter der Zivilbevölke-

rung, sondern auch massive eigene Verluste in Kauf.“ 

 

Einem „Ad hoc-Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Arabi-

schen Republik Syrien (Februar 2012)“ des Auswärtigen Amts vom 17. Februar 2012 

ist zu entnehmen:  

 

„Das syrische Regime setzt im Kampf gegen die syrische Opposition die Ar-

mee und Sicherheitskräfte gezielt gegen zivile Siedlungsgebiete ein. … 

Der Präsident stützt seine Herrschaft auf die Loyalität der Streitkräfte sowie 

der militärischen und zivilen Geheimdienste. Es gibt vier große Sicherheits-

dienste, die unabhängig voneinander alle Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens sowie sich gegenseitig kontrollieren: Allgemeine Sicherheit, Politi-

sche Sicherheit, Militärische Sicherheit und die Sicherheit der Luftwaffe. … 

Die Befugnisse der Sicherheitsdienste unterliegen keinen definierten Be-

schränkungen. Jeder Geheimdienst unterhält eigene Gefängnisse und Ver-

hörzentralen, bei denen es sich um rechtsfreie Räume handelt. … 

Syrische Oppositionsgruppen, die sich für eine Abschaffung des von Staats-

präsident Assad geführten Baath-Regimes einsetzen und die Neuordnung 

Syriens nach demokratischen, pluralistischen und rechtsstaatlichen Prinzi-
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pien anstreben, werden durch das Regime massiv unterdrückt. … 

Die Risiken politischer Oppositionstätigkeit beschränken sich nicht auf eine 

mögliche strafrechtliche Verfolgung. Seit März 2011 sind zahlreiche Fälle von 

willkürlicher Verhaftung, Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren, „Ver-

schwindenlassen“ (enforced disappearance), tätlichen Angegriffen (z. B. der 

Karikaturist A. F. und der Oppositionspolitiker R. S.), Tötung in Gewahrsam 

der Sicherheitskräfte (z. B. das Kind H. al-K., der Aktivist C. M.) und Mordan-

schlägen (z.B. der kurdische Oppositionelle M. D.) belegt. Einige Oppositio-

nelle sind daher in den Untergrund gegangen …; viele andere haben Syrien 

verlassen. … 

Menschenrechtsverteidiger schätzen die Zahl der Verhafteten und Ver-

schwundenen auf insgesamt über 40.000. … Willkürliche Verhaftungen sind 

in Syrien gegenwärtig sehr häufig und gehen von Polizei, Geheimdiensten 

und staatlich organisierten Milizen (sog. Shabbiha) aus. … 

Unliebsame öffentliche Äußerungen werden auf Grundlage des Strafge-

setzes verfolgt (insbesondere nach Art. 285 und 286, die „Propaganda zur 

Schwächung nationaler Gefühle“ bzw. das „Verbreiten falscher Informatio-

nen“ unter Strafe stellen). … 

Unter Menschenrechtsverteidigern ist der Eindruck verbreitet, dass das Re-

gime mit besonderer Härte gegen diejenigen Personen vorgehe, denen 

nachgewiesen werden könne, dass sie Informationen über die Lage im Land 

an ausländische Medien weitergeben würden. … 

Es muss davon ausgegangen werden, dass exilpolitische Tätigkeiten den sy-

rischen Sicherheitsdiensten bekannt werden. Auch ist nicht auszuschließen, 

dass syrische Familien in Deutschland von den Sicherheitsdiensten als 

Druckmittel gegenüber noch in Syrien lebenden Verwandten (oder umge-

kehrt) missbraucht werden. … 

Obwohl die syrische Verfassung (Art. 28) und das syrische Strafrecht Folter 

verbieten und Syrien das Übereinkommen gegen Folter und andere grau-

same unmenschliche Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 rati-

fiziert hat, wenden Polizei, Justizvollzugsorgane und Sicherheitsdienste sys-

tematisch Gewalt an. Die Gefahr körperlicher und seelischer Misshandlung 

ist in den Verhörzentralen der Sicherheitsdienste, zu denen weder Anwälte 

noch Familienangehörige Zugang haben, als besonders hoch einzustufen. 

Personen, die unter dem Verdacht oppositioneller Umtriebe stehen, unterlie-

gen ebenfalls einem hohen Folterrisiko. …Gegenwärtig kann sich das Indivi-

duum de facto in keiner Weise gegenüber staatlichen Willkürakten zur Wehr 

setzen. Vieles deutet darauf hin, dass im Zuge der Bekämpfung der Opposi-

tionsbewegung die Sicherheitsdienste und die Shabbiha-Miliz vom Regime 

eine Art ´carte blanche´ erhalten haben. ... 

Es kommt seit Beginn der Unruhen regelmäßig und systematisch zu willkür-

lichen Verhaftungen durch die Sicherheitsdienste, Rechtsmittel dagegen 

existieren nicht. Vor allem im Gewahrsam der außerhalb jeder Kontrolle agie-

renden Geheimdienste kommt es zu Drohungen und körperlichen Miss-

handlungen sowie zu ungeklärten Todesfällen. … 

Fälle von Verschwindenlassen haben seit März 2011 erheblich zuge-

nommen“ (Namen sind im Original vollständig wiedergegeben). 

 

Der Auskunft der Schweizerischen Flüchtlingshilfe „Syrien: Umsetzung der Amnestien“ 
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vom 14. April 2015 (https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-

osten-zentralasien/syrien/150414-syr-amnestien.0.pdf) kann entnommen werden: 

 

„Human Rights Watch kritisierte im Januar 2015, dass trotz der Amnestie 

noch eine Vielzahl Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger, Medienschaffende 

sowie Personen, die humanitäre Hilfe geleistet haben, inhaftiert oder in Un-

tersuchungshaft sind. ... 

In vielen Fällen werden vor allem Aktivisten, Anwälte und Menschenrechts-

aktivisten von den Geheimdiensten wochen- und monatelang ohne Verfahren 

festgehalten. ... 

Die Anzahl der seit dem Ausbruch des Krieges im März 2011 verhafteten 

Personen ist umstritten. Das Violations Documentation Center, eine lokale 

Monitoring Gruppe, ging im Juli 2014 davon aus, dass 40.853 Personen in 

Haft sind.
 
Der ehemalige UN-Sondergesandte für Syrien, Lakhdar Brahimi, 

ging von zwischen 50.000 und 100.000 Inhaftierten des syrischen Regimes 

aus.
 
Der UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein, 

weist auf Schätzungen zwischen zehntausenden und hunderttausenden In-

haftierten hin.
 

Das Syrian Observatory for Human Rights schätzt, dass 

200.000 Personen in syrischen Gefängnissen sitzen. ... 

Dass die Haftbedingungen schlecht sind und in den Gefängnissen gefoltert 

wird, ist seit langem dokumentiert, auch bereits vor dem Konflikt. Folter ist 

insbesondere in der ersten Zeit der Haft üblich, um an Informationen zu 

kommen, die Häftlinge einzuschüchtern und um Schuldeingeständnisse zu 

erzwingen. Folter und die schlechten Haftbedingungen führen zu Todes-

fällen. ... 

Viele friedliche Aktivisten, die aufgrund des Anti-Terrorismus-Gesetzes ver-

urteilt worden sind und von der Amnestie hätten profitieren sollen, blieben 

weiterhin in Haft.“  

Die vierte aktualisierte Fassung der „UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von 

Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien fliehen“ vom November 2015 

(https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1455006006_syr-112015.pdf) äußert sich in 

Fußnummer 74 u.a. wie folgt: 

„Verläuft die Fahndung nach einem Regierungsgegner bzw. einer Person, 

die man für einen Regierungsgegner hält, erfolglos, gehen die Sicherheits-

kräfte Berichten zufolge dazu über, die Familienangehörigen einschließlich 

der Kinder der betreffenden Person festzunehmen oder zu misshandeln. 

Dies geschieht entweder zur Vergeltung der Aktivitäten bzw. des Loyalitäts-

bruchs der gesuchten Person oder zwecks Einholung von Informationen über 

ihren Aufenthaltsort oder mit der Absicht, die betreffende Person dazu zu 

bewegen, sich zu stellen bzw. die gegen sie erhobenen Anschuldigungen 

anzuerkennen.”  
 

Die Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde von Kanada (Immigration and Refugee 

Board of Canada) verweist in einem Bericht (Antworten auf Informationsanfragen 

SYR105361.E v. 19.1.2016, S. 4 – zitiert nach der in das Verfahren eingeführten 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 



Übersetzung in die deutsche Sprache) auf folgende Erkenntnisse von Amnesty Inter-

national (Between Prison and the Grave, Enforced Disappearances in Syria, Novem-

ber 2015), Human Rights Watch (Syria, World Report 2015: Events of 2014, 

29.1.2015) und OHCHR (Open Wounds: Torture and Ill-Treatment in the Syrian Arab 

Republic, 14.4.2014) hin: 
 

„Laut AI hat die in Syrien stationierte Kontrollgruppe Syrian Network for Hu-

man Rights über 58.000 Fälle von Zivilisten dokumentiert, die zwischen März 

2011 und August 2015 durch die syrische Regierung ´zwangsweise´ ver-

schwunden sind, und am 30. August 2015 immer noch als vermisst gelten 

(AI, Nov. 2015, 7). Des Weiteren vermerkt dieselbe Quelle, dass alle vier 

Truppengattungen der syrischen Sicherheitskräfte, bestehend aus dem mili-

tärischen Geheimdienst, dem Geheimdienst der Luftwaffe, dem politischen 

Sicherheitsdienst und dem allgemeinen Geheimdienst (auch Staatsicherheit 

genannt), Personen zwangsweise verschwinden lassen würden und dass es 

überall im Land Gefangenenlager gebe (ebd.). AI erklärt, dass diese Gefan-

genen ´außerhalb des gesetzlichen Schutzes gestellt werden, und dass 

ihnen die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder ein faires Ge-

richtsverfahren verwehrt wird´; dass Gefangene in überfüllten Behausungen 

gehalten und regelmäßig einem Katalog der Folter ausgesetzt werden´(ebd., 

8). Human Rights Watch und der UNHCR berichten über die weit verbreitete 

Anwendung des Verschwindenlassens, der Inhaftierung und Folter durch sy-

rische Behörden (UN, 14. Apr. 2014, 1; Human Rights Watch, 29. Jan. 2015, 

2 - 3).“ 
 

Nach den im Amnesty Report 2016 vom 2. März 2016 

(http://www.amnesty.de/jahresbericht/2016/syrien) festgehaltenen Erkenntnissen von 

Amnesty International hat sich an dieser Lage nichts zum Guten geändert. Dem Re-

port ist u.a. zu entnehmen: 

 

„Die staatlichen Sicherheitskräfte hielten nach wie vor Tausende Menschen 

ohne Anklageerhebung über lange Zeit in Untersuchungshaft. Viele von 

ihnen waren unter Bedingungen inhaftiert, die den Tatbestand des Ver-

schwindenlassens erfüllten. Zehntausende Menschen, die seit Ausbruch des 

Konflikts im Jahr 2011 inhaftiert worden waren, blieben „verschwunden“. Un-

ter ihnen befanden sich friedliche Regierungskritiker und -gegner sowie Fa-

milienangehörige, die anstelle ihrer von den Behörden gesuchten Ange-

hörigen inhaftiert worden waren. … 

Folter und andere Misshandlungen von Inhaftierten in Gefängnissen sowie 

durch den staatlichen Sicherheitsdienst und die Geheimdienste waren auch 

2015 weit verbreitet und wurden systematisch angewendet, was erneut zu 

vielen Todesfällen in Gewahrsam führte. … 

10.000 Personen, darunter auch friedliche Aktivisten, wurden von Sicher-

heitskräften der Regierung festgenommen. Viele von ihnen verbrachten lan-

ge Zeiträume in Untersuchungshaft, wo sie gefoltert und anderweitig miss-

handelt wurden. Andere erhielten unfaire Prozesse vor dem Antiterrorgericht 

oder vor militärischen Feldgerichten.“  
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2.2  Darüber hinaus sind folgende Prognosetatsachen zu berücksichtigen: 

 

2.2.1  Es ist davon auszugehen, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr nach Syri-

en über den Flughafen Damaskus oder eine andere staatliche Kontrollstelle im Rah-

men einer strengen Einreisekontrolle durch verschiedene Geheimdienste über seinen 

Auslandsaufenthalt und den Grund seiner Abschiebung befragt wird. Die Sicher-

heitsbeamten werden dabei auch Einblick in die Computerdatenbanken nehmen, um 

zu prüfen, ob der Kläger von den Behörden gesucht wird. Die obligatorische Befra-

gung durch syrische Sicherheitskräfte und die Sicherheitskontrollen, die von Grenz-

beamten am Flughafen Damaskus und anderen Eingangshäfen durchgeführt wird, 

beinhaltet zu überprüfen, ob der Rückkehrer seinen Wehrdienst abgeleistet hat (vgl. 

Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde von Kanada, Antworten auf Informationsan-

fragen SYR105361.E v. 19.1.2016, S. 2 f. und 8, Auswärtiges Amt, Auskunft an das 

Verwaltungsgericht Trier v. 12.10.2016 zur Ausreisekontrolle). Auch nach einer Aus-

kunft der Schweizerischen Flüchtlingshilfe („Syrien: Rekrutierung durch die syrische 

Armee“, v. 30.7.2014, S. 7) können Personen, die während ihres Auslandsaufent-

halts zum Wehrdienst einberufen wurden, bei ihrer Einreise durch die syrischen Be-

hörden identifiziert werden, da ihr Name auf einer entsprechenden Suchliste zu fin-

den ist. 

 

2.2.2  Zu den Umständen und Folgen einer solchen Überprüfung für einen abge-

lehnten Asylbewerber, der sich als Wehrpflichtiger oder Reservist durch den Aus-

landsaufenthalt der Einberufung zum Militärdienst entzogen hat, ergibt die Aus-

kunftslage Folgendes: 

 

Die Ermittlungsabteilung (Research Direcorate) der kanadischen Einwanderungs- 

und Flüchtlingsbehörde hat dazu verschiedene sachkundige Personen befragt. Ein 

leitender auf Syrien spezialisierter Gast-Forschungsbeauftragter am King´s College 

London (Visiting Senior Research Fellow, telefonische Befragung am 15.12.2015) 

bekundete gegenüber der kanadischen Behörde, dass Sicherheitsbeamte am Flug-

hafen und anderen Grenzübergängen eine „carte blanche“ hätten, um zu tun, was 

immer sie tun wollen, wenn sie jemanden aus irgendeinem Grund verdächtigen. 

Wenn ein Sicherheitsbeamter jemanden verdächtige, nähmen sie ihn möglicherweise 

sofort mit. In diesem Fall könne die Person verschwinden oder gefoltert werden. Das 

System sei sehr unberechenbar, Rechtsbehelfe gegen die Misshandlungen der 

Grenzbeamten gebe es nicht. Mehrere Quellen berichten, dass Männer im wehr-

pflichtigen Alter besonders gefährdet seien, von den Sicherheitskräften am Flughafen 

und anderen Eingangshäfen misshandelt zu werden (so ein emeritierter Professor für 
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Anthropologie und Zwangsmigration der Universität Oxford - emeritus Professor of 

anthropology and forced migration at Oxford University, telefonische Befragung am 

11.12.2015; sowie der Vorstand der Nichtregierungsorganisation „Syrisches Zentrum 

für Justiz und Rechenschaftspflicht“ - Executive Director „Syria Justice and Accoun-

tability Center“, telefonische Befragung am 14.12.2015). Der emeritierter Professor 

für Anthropologie und Zwangsmigration der Universität Oxford (telefonische Befra-

gung am 11.12.2015) beschrieb Männer im wehrpflichtigen Alter als die „meist ge-

fährdete“ Gruppe in Bezug auf die Behandlung seitens der syrischen Behörden an 

den Eingangshäfen, „besonders wenn sie niemals im Militär gedient haben“. Eine 

Programmbeauftragte (program officer) am Center for Civilians in Conflict (CIVIC), 

die sich spezialisiert hat auf humanitäre und Flüchtlingsthemen in Syrien und im Irak, 

äußerte in einem Telefoninterview am 11. Dezember 2015, dass junge Männer zwi-

schen 16 und 40 Jahren von den Grenzbeamten „besonders verfolgt“ werden und 

„allseits der Zwangswehrpflicht unterstellt seien“, auch wenn sie ihren Militärdienst 

schon abgeleistet hätten (vgl. zum Ganzen Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde 

von Kanada, Antworten auf Informationsanfragen SYR105361.E v. 19.1.2016, S. 8f.).  

 

2.2.3  Auch aus dem System der allgemeinen Wehrpflicht in Syrien und den während 

des Kriegs eingeführten Reisebeschränkungen für militärdienstpflichtige Männer las-

sen sich Erkenntnisse für die vorzunehmende Gesamtschau gewinnen.  

 

Das System der allgemeinen Wehrpflicht beruht auf folgenden Grundsätzen: In Syri-

en besteht allgemeine Wehrpflicht ab 18 Jahren bis zum Alter von 42 Jahren. Män-

ner, die 18 Jahre alt werden, müssen sich zur Generalrekrutierungsstelle begeben 

(Befragung, Foto, Bluttest). Danach wird ihnen ein Militärdienstbuch ausgehändigt. 

Bei Beginn des Militärdienstes müssen bei der Generalrekrutierungsstelle die zivilen 

Ausweise und das Militärdienstbuch abgegeben werden und der Betreffende erhält 

umgehend den Militärdienstausweis bevor er zu seiner Einheit entsandt wird. Wenn 

der Dienst absolviert ist, bekommt man „Entlassungspapiere“, die man bei der Gene-

ralrekrutierungsstelle abgibt und erhält den zivilen Ausweis und das Militärbuch – 

versehen mit dem Stempel, dass der Militärdienst geleistet und die Person entlassen 

wurde (vgl. Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde von Kanada – Antworten auf 

Informationsanfragen v. 13.8.2014, SYR104921.E, S. 5). 

 

Syrische Behörden hätten nach den Ermittlungen der Agence-France-Presse (AFP) 

das Recht, im Kriegsfall oder im Falle einer Erklärung eines Ausnahmezustands, alle 

männlichen Personen zwischen 18 und 42 Jahren, die ihren Wehrdienst abgeleistet 

hatten, wieder einzuberufen (AFP v. 27.3.2012 „Syria Imposes Travel Ban on Men 

Under 42: Reports“). Zum Thema Reisebeschränkungen der militärdienstpflichtigen 

60 

61 

62 



Männer heißt es, dass die Regierung allen Männern zwischen 18 und 42 Jahren offi-

ziell verboten habe, außerhalb des Landes zu reisen (The Christian Science Monitor 

v. 27.3.2012, „As Syria’s War Rages, Assad Bans Military-Age Men From Leaving“). 

Einschränkend gibt die AFP an, dass diese Männer reisen dürften, aber vorher eine 

Genehmigung von den Behörden bräuchten und das bisherige Reiseverbot sich nur 

auf Männer bezogen habe, die ihre zweijährige Wehrpflicht noch nicht abgeleistet 

hätten (AFP v. 27.3.2012; vgl. zum Ganzen Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde 

von Kanada – Antworten auf Informationsanfragen v. 13.8.2014, SYR104921.E, S. 6 

f.).  

 

Nach den Erkenntnissen des Orient-Instituts habe die syrische Regierung im März 

2012 beschlossen, dass die Ausreise für alle männlichen Staatsangehörigen im Alter 

von 18 bis 42 Jahren untersagt bzw. nur nach einer zuvor erteilten Genehmigung ge-

stattet sei, auch wenn diese bereits den Wehrdienst abgeleistet hätten. Männliche 

syrische Staatsangehörige sähen sich nach einer Wiedereinreise nach Syrien in das 

durch die syrische Regierung kontrollierte Gebiet, wenn sie älter als 18 Jahre seien, 

der Einberufung in den Wehrdienst gegenüber. Für den Fall, dass der Wehrdienst vor 

der Ausreise nicht abgeleistet worden sei, könne dies von der syrischen Regierung 

verlangt werden. Habe die Ausreise unter anderem dem Zweck gedient, sich dem 

Wehrdienst zu entziehen (z.B. durch Flucht oder Bestechung eines direkten Vorge-

setzten), so habe dies eine harte Bestrafung bis hin zur Todesstrafe, aber auch Fol-

ter zur Folge. Auch wenn der Wehrdienst bereits verrichtet worden sei, komme es 

seit Anfang 2011 dazu, dass männliche Staatsangehörige bis zu einem Alter von 

42 Jahren erneut eingezogen würden (Deutsches Orient-Institut an das Schleswig-

Holsteinische OVG undatiert). 

 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe führt aus („Syrien: Rekrutierung durch die syri-

sche Armee“, v. 30.7.2014, S. 3 ff.), Männer hätten, nachdem sie die allgemeine 

Wehrpflicht absolviert hätten, die Möglichkeit, für die Dauer von fünf Jahren in den 

aktiven Militärdienst einzutreten. Ansonsten dienten sie während der nächsten 

18 Jahre als Reservisten. Es gebe keine Möglichkeit für einen Ersatzdienst. Wehr-

dienstverweigerung werde gemäß dem Military Penal Code von 1950, der 1973 an-

gepasst worden sei, bestraft. In Art. 68 sei festgehalten, dass mit einer Haftstrafe von 

einem bis sechs Monaten in Friedenszeiten und bis zu fünf Jahren in Kriegszeiten 

bestraft werde, wer sich der Einberufung entziehe. Wer das Land ohne eine Adresse 

zu hinterlassen verlasse und sich so der Einberufung entziehe, werde mit drei Mona-

ten bis zu zwei Jahren Haft und einer Geldbuße bestraft. Gemäß Art. 101 werde De-

sertion mit fünf Jahren oder mit fünf bis zehn Jahren Haft bestraft, wenn der Deser-

teur das Land verlassen habe.  
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Im Herbst 2014 habe das Regime verschiedene Maßnahmen erlassen, um die Aus-

reise wehrdienstpflichtiger Männer zu verhindern. Bereits seit dem Ausbruch des 

Krieges hätten die syrischen Behörden bei der Ausreise von Männern, die zwischen 

18 und 42 Jahre alt seien, eine offizielle Beglaubigung des Militärs verlangt, dass sie 

vom Dienst freigestellt seien. Am 20. Oktober 2014 habe die „General Mobilisation 

Administration des Department of Defense“ allen Männern die Ausreise verboten, die 

zwischen 1985 und 1991 geboren seien. Mit diesen neuen Restriktionen hätten 

Männer in den Zwanzigern keine Möglichkeiten mehr, das Land legal zu verlassen 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Syrien, Mobilisierung in die syrische Armee v. 

28.3.2015, S. 4). 

 

2.2.4  Zum Vorgehen des syrischen Regimes bei der Rekrutierung von Wehrdienst-

verweigerern sind folgende Umstände in den Blick zu nehmen: 

 

Nach den Erkenntnissen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe werden in Kriegszeiten 

Reservisten einberufen. Die Einberufung als Reservist werde wie die Einberufung in 

den Militärdienst individuell ausgehändigt. Seit Ende 2012 werden immer mehr Re-

servisten in den Militärdienst einberufen. Tausende sollen 2012 einen Einberu-

fungsbefehl erhalten haben. Präsident Assad sei dringend auf den Einsatz von Re-

servisten angewiesen. Im März 2012 habe die syrische Regierung deshalb allen 

Männern zwischen 18 und 42 Jahren verboten, das Land ohne Bewilligung zu ver-

lassen (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Syrien: Rekrutierung durch die syrische Ar-

mee v. 30.7.2014, S. 6 f). Seit Herbst 2014 habe das syrische Regime die Mobili-

sierungsmaßnahmen in die syrische Armee für Rekruten und Reservisten intensi-

viert. Seither komme es zu großflächiger Mobilisierung von Reservisten, Ver-

haftungswellen von Deserteuren und Männern, die sich bis dahin dem Militärdienst 

entzogen hätten. Das Office of United Nations High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR) habe bei von Sicherheitsdiensten aufgegriffenen Männern, die sich dem 

Militärdienst entzogen hätten, Fälle von Folter dokumentiert. Viele Männer, die im 

Rahmen der Maßnahmen einberufen würden, erhielten eine nur sehr begrenzte mili-

tärische Ausbildung und würden zum Teil innerhalb nur weniger Tage an die Front 

geschickt (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Syrien: Mobilisierung in die syrische Ar-

mee v. 28.3.2015, S. 3 f).  

 

Die Deutsche Botschaft Beirut (Referat 313) hat am 3. Februar 2016 eine Anfrage 

des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zur Rückkehrgefährdung dahingehend 

beantwortet, dass in den vergangenen Wochen mehrere tausend Personen in Syrien 

zum Wehrdienst eingezogen worden seien. Laut Augenzeugenberichten soll sich die 

Anzahl junger Männer in den Straßen von Damaskus deutlich verringert haben. Eini-
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ge hätten darüber berichtet, dass über die Überprüfung an Checkpoints hinaus auch 

Wohnhäuser aufgesucht worden seien, um Wehrdienstverweigerer zu rekrutieren. 

Auch habe es verlässliche Berichte darüber gegeben, dass Personen aus dem Ge-

fängnis hinaus zum Wehrdienst eingezogen worden seien.  

 

Nach einem Artikel in „Syria Deeply“ (unabhängiges digitales Medienprojekt in New 

York) vom 16. Dezember 2015 habe es in Damaskus eine erhöhte Anzahl von Ver-

haftungen an staatlichen Kontrollstellen gegeben; die Behörden würden vermehrt 

prüfen, ob jemand sich dem Wehrdienst entziehe (vgl. Einwanderungs- und Flücht-

lingsbehörde von Kanada, Antworten auf Informationsanfragen SYR105361.E v. 

19.1.2016, S. 8f.). 

 

2.2.5  Nach der Überzeugung des Senats kann der von der Beklagten eingewandten 

gelockerten Ausstellungspraxis bei syrischen Reisepässen seit April 2015 wegen der 

wirtschaftlichen Dimension für den syrischen Staatshaushalt durch erhebliche Ein-

nahmen keine Zielrichtung des Inhalts entnommen werden, dass dadurch die Aus-

reise von Männern im militärdienstpflichtigen Alter (Wehrpflichtige, Reservisten) 

staatlicherseits geduldet werden soll.  

Nach Auskunft der Botschaft Beirut (Referat 313) vom 3. Februar 2016 (Antwort auf 

eine Anfrage des Bundesamts) werden seit April 2015 von syrischen Stellen inner-

halb Syriens, aber auch von den syrischen Auslandsvertretungen wieder vermehrt 

syrische Reisepässe ausgestellt. Die Kosten belaufen sich innerhalb Syriens (Da-

maskus) auf ca. 40 USD, außerhalb Syriens auf ca. 400 USD. Da sich die wirt-

schaftliche Lage des syrischen Regimes im ersten Quartal 2015 weiter verschlechtert 

habe, sei zu vermuten, dass speziell Einnahmen aus Passgebühren dem allge-

meinen syrischen Staatshaushalt zugute kämen. Letztlich lägen der Botschaft Beirut 

aber keine konkreten Erkenntnisse zur Verwendung syrischer staatlicher Einnahmen 

vor. Im Übrigen kann ein Staat auch andere geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 

Ausreise der Personengruppe der militärdienstpflichtigen Männer zu erschweren, wie 

z.B. das Erfordernis einer behördlichen Ausreisegenehmigung (s.o. 2.2.3). Eine ge-

lockerte Ausstellungspraxis bei syrischen Reisepässen lässt daher im Hinblick auf 

die hier relevante Personengruppe der militärdienstpflichtigen Männer keine Schlüs-

se auf eine geänderte Haltung syrischer Sicherheitskräfte gegenüber Rückkehrern 

bei deren Einreise über den Flughafen Damaskus bzw. andere Grenzkontrollen zu.  

 

2.3  Aufgrund einer zusammenfassenden Bewertung der gesamten Umstände steht 

zur Überzeugung des Senats fest, dass Rückkehrern im militärdienstpflichtigen Alter 

(Wehrpflichtige, Reservisten), die sich durch Flucht ins Ausland einer in der Bürger-

kriegssituation drohenden Einberufung zum Militärdienst entzogen haben, bei der 
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Einreise im Zusammenhang mit den Sicherheitskontrollen von den syrischen Sicher-

heitskräften, in Anknüpfung an eine (unterstellte) oppositionelle Gesinnung mit be-

achtlicher Wahrscheinlichkeit eine menschenrechtswidrige Behandlung, insbe-

sondere Folter, droht.  

 

Aus den Erkenntnisquellen geht übereinstimmend hervor, dass jeder über eine offi-

zielle Grenzstelle – insbesondere den Flughafen Damaskus – zurückkehrende Syrer 

den strengen obligatorischen Einreisekontrollen der syrischen Sicherheitskräfte un-

terzogen wird. Weiter ist davon auszugehen, dass die Sicherheitskräfte darüber in-

formiert sind (Datenbanken bzw. Kontrolllisten), ob die betreffende Person Wehr-

pflichtiger oder Reservist ist. Ebenso wird für die Sicherheitskräfte ersichtlich sein, ob 

der Rückkehrer im militärdienstpflichtigen Alter ggf. gegen die Mitteilungspflicht sei-

nes Wohnortes gegenüber den Militärbehörden verstoßen hat bzw. ob eine Aus-

reiseerlaubnis der Militärbehörde vorlag. Mehrere Quellen berichten, dass Männer im 

wehrpflichtigen Alter besonders gefährdet seien, von den Sicherheitskräften am 

Flughafen und anderen Eingangshäfen misshandelt zu werden (Einwanderungs- und 

Flüchtlingsbehörde von Kanada, Antworten auf Informationsanfragen SYR105361.E 

v. 19.1.2016, S. 9). 

 

Auch das Auswärtige Amt unterscheidet im Hinblick auf eine Rückkehrgefährdung: 

Dort liegen zwar keine Erkenntnisse vor, dass unverfolgt ausgereiste Rückkehrer 

allein aufgrund eines vorausgegangenen Auslandsaufenthalts und Asylantragstellung 

Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt seien (Auswärtiges Amt an das Schleswig-

Holsteinische OVG v. 7.11.2016). Dem Auswärtigen Amt sind aber Fälle bekannt, bei 

denen Rückkehrer nach Syrien befragt, zeitweilig inhaftiert oder dauerhaft ver-

schwunden seien. Dies stehe überwiegend im Zusammenhang mit oppositionsnahen 

Aktivitäten oder im Zusammenhang mit einem nicht abgeleisteten Militärdienst. Dies 

entspreche auch den Erkenntnissen von Menschenrechtsorganisationen mit denen 

das Auswärtige Amt bzw. die Botschaft Beirut zusammen arbeite (Deutsche Bot-

schaft Beirut v. 3.2.2016 an das Bundesamt). 

 

Seit dem generellen Abschiebestopp im April 2011 liegen nur vereinzelt Fallbeispiele 

von Rücküberstellungen aus westlichen Ländern vor, so dass insoweit von „Refe-

renzfällen“ nicht ausgegangen werden kann. Laut Auskunft eines juristischen Mitar-

beiters vom UNHCR Kanada gebe es nur eingeschränkte Informationen bezüglich 

der Behandlung von syrischen Rückkehrern seit 2011. Die Presse berichte nicht über 

die Behandlung von Rückkehrern durch Grenzbeamte (Einwanderungs- und Flücht-

lingsbehörde von Kanada, Antworten auf Informationsanfragen SYR105361.E, v. 

19.1.2016, S. 5).  
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Ver-

folgung in Anknüpfung an flüchtlingsrelevante Merkmale vornehmlich aus dem Cha-

rakter des um seine Existenz kämpfenden Staates und den von seinen Machthabern 

mit größter Härte und unter Einsatz menschenrechtswidriger Mittel verfolgten Zielen. 

Das erklärte Ziel des syrischen Regimes ist unter Fortbestehen der Machtarchitektur 

die Wiedererrichtung eines Herrschaftsmonopols auf dem gesamten Territorium der 

Syrischen Arabischen Republik. Diesen Kriegszielen hat das Regime in den vergan-

genen fünf Jahren alle anderen Sekundärziele untergeordnet – und zu ihrer Verteidi-

gung hat es nicht nur zehntausende Tote unter der Zivilbevölkerung in Kauf genom-

men, sondern auch massive eigene Verluste (s.o. Nr. 2.1, Gerlach, „Was in Syrien 

geschieht – Essay“ v. 19. 2.2016).  

 

Die erheblichen Verluste auf Seiten des syrischen Militärs führten dazu, dass im Ver-

laufe des Krieges die Mobilisierungsmaßnahmen in die syrische Armee für Rekruten 

und Reservisten erheblich intensiviert wurden. Dabei sind bei von Sicher-

heitsdiensten aufgegriffenen Männern, die sich dem Militärdienst entzogen hatten, 

auch Fälle von Folter dokumentiert worden. Die Ausreise von militärpflichtigen Per-

sonen wurde durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Ausreiseerlaubnis) erschwert.  

 

Insoweit wird deutlich, dass das Interesse des syrischen Regimes an einer jederzeit 

möglichen Einberufung seiner militärdienstpflichtigen Staatsbürger zur Weiterver-

folgung seiner Kriegsziele und damit letztlich für die Wiederherstellung und den Er-

halt seiner Macht von entscheidender Bedeutung ist. Im Zusammenwirken mit dem 

Charakter des bedingungslos zur Erreichung seiner Ziele agierenden syrischen Re-

gimes unter weitverbreitetem Einsatz von menschenrechtswidrigen Mitteln, wie ins-

besondere Folter, ist davon auszugehen, dass das syrische Regime Personen, die 

sich durch Flucht ins Ausland dem Militärdienst entzogen haben, regelmäßig eine 

illoyale, politisch oppositionelle Haltung unterstellt. Denn diese Personen haben sich 

trotz des das Regime in seiner Existenz bedrohenden Krieges nicht für einen Militär-

einsatz bereitgehalten und so aus der Sicht der Machthaber ein Verhalten gezeigt, 

das dessen drängenden militärischen Bedürfnissen zuwiderläuft.  

 

An diese (unterstellte) oppositionelle Gesinnung des Rückkehrers knüpft bei seiner 

Einreise beachtlich wahrscheinlich eine Folterbehandlung an, die der Einschüchte-

rung und Bestrafung für die regimefeindliche Gesinnung dient. Der Rückkehrer soll 

durch die unmittelbar bei Einreise erfolgende „Sonderbehandlung“ der Folter – neben 

der flüchtlingsrechtlich im Grundsatz nicht relevanten Zwangsrekrutierung und ggf. 

erfolgenden Bestrafung wegen eines Wehrdelikts  – für seine in der Bürgerkriegs-
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situation politisch unzuverlässige Haltung und die darin zum Ausdruck kommende 

regimefeindliche Gesinnung eingeschüchtert und bestraft werden. Diese Ver-

haltensmuster der syrischen Sicherheitskräfte finden ihre Entsprechung und Bestäti-

gung im allgemeinen Vorgehen der syrischen Regierung gegen Personen, die im 

Verdacht stehen Oppositionsbewegungen zu unterstützen. Die Auswertung der bei-

gezogenen Erkenntnismittel zeigt vielmehr, dass das syrische Regime zur Erhaltung 

seiner Macht ohne Achtung der Menschenrechte gegen tatsächliche oder vermeint-

liche Regimegegner mit größter Rücksichtslosigkeit vorgeht. So führt die Menschen-

rechtsorganisation Amnesty International im jüngsten Bericht zu Haftbedingungen in 

Syrien betreffend das Jahr 2016 an, dass die Nachforschungen der Organisation seit 

dem Beginn der Krise darauf hindeuten würden, dass jeder, der als oppositionell 

wahrgenommen werden könnte, Gefahr laufe willkürlich inhaftiert zu werden, zu ver-

schwinden oder gefoltert oder misshandelt zu werden und möglicherweise in der Haft 

zu sterben. Die Gründe für eine Verhaftung wegen des Verdachts der Regimefeind-

lichkeit würden variieren (Amnesty Report 2016 v. 2. März 2016, S. 16).  

 

Auch aus den Umständen, dass das syrische Regime bei „missliebigen Personen“ 

menschenrechtswidrige Maßnahmen, insbesondere Folter und „Verschwinden-

lassen“ anwendet, und zulässt, dass sich das Opfer gegenüber staatlichen Willkür-

akten nicht zur Wehr setzen kann, können Schlüsse darauf gezogen werden, wie ein 

Unrechtsstaat mit Personen, die er als illoyal und regimefeindlich einstuft, bei deren 

Rückkehr verfährt. Human Rights Watch und der UNHCR haben über die weitver-

breitete Anwendung des Verschwindenlassens, Inhaftierung und Folter durch syri-

sche Behörden berichtet (Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde von Kanada, Ant-

worten auf Informationsanfragen SYR105361.E v. 19.1.2016, S. 4; OHCHR, Open 

Wounds: Torture and Ill-Treatment in the Syrian Arab Republic v. 14.4.2014; Human 

Rights Watch, Syria, World Report 2015, 29.1.2015). Die Schweizerische Flücht-

lingshilfe verweist auf die von Human Rights Watch 2012 ausführlich dokumentierte 

Vorgehensweise der Geheimdienste, die Willkür der Inhaftierung und die miserablen 

Haftbedingungen in den Haftzentren der verschiedenen Geheimdienstabteilungen. 

Gemäß dem Bericht des United States Departement of State 2015 habe die Anzahl 

willkürlicher Verhaftungen vor allem von Jungen ab 10 Jahren sowie Männern im 

Jahr 2014 zugenommen. Viele Verhaftungen hätten an Checkpoints stattgefunden, 

die vom Militär, einem der Geheimdienste oder den Paramilitärischen National De-

fense Forces unterhalten werden. Die UN Kommission über Syrien (UN Commission 

of Inquiry on Syria) habe über Massenverhaftungen von Männern im wehrdienstfähi-

gen Alter berichtet. Dies sei vor allem in Regionen geschehen, die vom syrischen 

Regime zurückerobert worden seien. Human Rights Watch habe 2012 über zwanzig 

verschiedene Foltermethoden dokumentiert, die in den Haftzentren der Geheim-
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dienste entwickelt und angewendet würden. Straffreiheit der Sicherheitskräfte sei die 

Norm. Aus dem Jahr 2014 seien dem United States Departement of State keine 

strafrechtlichen Verfahren oder Verurteilungen von Angehörigen der Sicher-

heitsdienste wegen Missbrauchs oder Korruption bekannt (vgl. zum Ganzen Schwei-

zerische Flüchtlingshilfe, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse v. 26.10.2015 zu 

Syrien: Geheimdienst, S. 4f. m.w.N.) 

 

Der UNHCR kommt für den Fall der „Prüfung individueller Asylanträge“ zu der Ein-

schätzung, es sei wahrscheinlich, dass die meisten asylsuchenden Syrer die Krite-

rien für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft gem. Art. 1 A (2) der Genfer 

Flüchtlingskonvention erfüllen. (S.25 f, Nr. 36,). Der UNHCR ist der Ansicht, dass 

Personen mit einem oder mehreren der beschriebenen Risikoprofile „wahrscheinlich“ 

internationalen Schutz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention benötigten. Unter 

ein solches Risikoprofil fallen nach Auffassung des UNHCR unter anderem „Per-

sonen, die tatsächlich oder vermeintlich in Opposition zur Regierung stehen, ein-

schließlich, jedoch nicht beschränkt auf Mitglieder politischer Oppositionsparteien; 

Aufständische, Aktivisten und sonstige Personen, die als Sympathisanten der Oppo-

sition angesehen werden; Mitglieder bewaffneter oppositioneller Gruppen bzw. Per-

sonen, die als Mitglieder bewaffneter oppositioneller Gruppen angesehen werden; 

Wehrdienstverweigerer und Deserteure der Streitkräfte…“ (vgl. UNHCR-Erwägungen 

zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien fliehen, 

4. aktualisierte Fassung November 2015, S.25 f.). Auch der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte hat in seiner Entscheidung vom 15. Oktober 2015 die Ansicht 

von Human Rights Watch zugrunde gelegt, dass junge Männer im wehrfähigen Alter 

von Haft und Misshandlung besonders bedroht seien (vgl. EGMR U.v. 15.10.2015 – 

40081/14, 40127/14 – L.M. u.a. ./ Russische Föderation, NVwZ 2016, 1779, Rn. 123-

125).  

  

Nach alldem ist nach der Überzeugung des Senats davon auszugehen, dass die sy-

rischen Sicherheitskräfte die Rückkehrer nicht pauschal der Opposition zuordnen, 

sondern danach differenzieren, ob der Rückkehrer als Unpolitischer oder Oppositio-

neller einzustufen ist. Die Verfolgungsprognose führt nach der Überzeugung des Se-

nats auch unter Berücksichtigung der hohen Flüchtlingszahlen (vgl. UNHCR-Er-

wägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien 

fliehen, 4. aktualisierte Fassung November 2015, S. 6, bis Herbst 2015 seien mehr 

als vier Millionen Syrer ins Ausland geflohen) zu dem Ergebnis, dass die Personen-

gruppe der militärdienstpflichtigen Personen (Wehrpflichtige, Reservisten), die sich 

im Bürgerkrieg nicht den Regierungstruppen zur Verfügung gestellt haben, sondern 

durch Flucht ins Ausland ihren staatsbürgerlichen Aufgaben nicht nachgekommen 
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sind, aus Sicht des syrischen Regimes als oppositionell eingestuft werden und dem-

entsprechend bei einer Rückkehr beachtlich wahrscheinlich der weit verbreiteten Fol-

terbehandlung unterzogen werden.  

 

3.   Ausführungen zu weiteren möglichen Verfolgungshandlungen (§ 3a Abs. 1 und 2 

AsylG) seitens des syrischen Regimes im Hinblick auf rückkehrende Militärdienst-

pflichtige, wie insbesondere zu § 3a Abs. 2 Nr. 5 AsylG einschließlich der glaub-

haften Darlegung eines ernsthaften Gewissenskonflikts (vgl. Marx, AsylVfG, 8. Aufl. 

2014, § 3a Rn 36, 41), sowie zur flüchtlingsrechtlichen Relevanz einer dem Kläger 

drohenden Bestrafung wegen Kriegsdienstverweigerung mit politischem Charakter 

(„Politmalus“) sind nicht veranlasst.  

 

4.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylG. 

 

5.  Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung 

ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 1, § 711 ZPO. 

 

6.  Die Revision wird nicht zugelassen, weil keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 

VwGO vorliegt. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent-

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

83 

84 

85 

86 

87 

88 



und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-

gericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

Wünschmann                                           Klinke                                                     Hess 
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